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Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 21.01.2020 folgenden Vorbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BV-2019-46-2 
Bauvorhaben: Neubau eines Wohn-, Geschäfts- und Bürohauses mit Tiefgarage 
Baugrundstück: Landsberger Str. 59 
Flur Nr.:  1, 1/6, 1/25, Gemarkung: Haunstetten 
 
1. Der Bauvorbescheid wird nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt. 
2. Dieser Vorbescheid gilt drei Jahre. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über die Bauvoranfrage gemäß Art. 53 Abs. 1 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich 
und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Der Vorbescheid konnte nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt werden (Art. 71 BayBO). 
 
Hinweis: 
Der Vorbescheid bezieht sich nur auf die im Antrag gestellten Fragen. Im übrigen bleibt eine Beurteilung dem endgültigen Bauantrag 
vorbehalten. 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung des Vorbescheides durch diese öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Der Vorbescheid einschließlich der Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg in Zimmer 242 (II. 
Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der Sachbearbeiter, Herr 
Koller, unter der Rufnummer 324-4616 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 28.01.2020  folgenden Vorbescheid erlassen:   
Aktenzeichen: 630-BV-2018-46-1 
Bauvorhaben: Bauliche Erweiterung des Maria-Theresia-Gymnasiums 
Baugrundstück: Gutenbergstr. 1 + 3 
Flur Nr.:  4808/0, 4808/9, Gemarkung: Augsburg 
 
3. Der Bauvorbescheid wird nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt. 
4. Dieser Vorbescheid gilt drei Jahre. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über die Bauvoranfrage gemäß Art. 53 Abs. 1 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich 
und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Der Vorbescheid konnte nach Maßgabe dieses Bescheides erteilt werden (Art. 71 BayBO). 
 
Hinweis: 
Der Vorbescheid bezieht sich nur auf die im Antrag gestellten Fragen. Im übrigen bleibt eine Beurteilung dem endgültigen Bauantrag 
vorbehalten. 
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Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung des Vorbescheides durch diese öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Der Vorbescheid einschließlich der Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg in Zimmer 147 (I. 
Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau 
Kessler, unter der Rufnummer 324-4618 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 21.01.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2019-771-2 
Bauvorhaben: Aufstockung eines bestehenden Wohngebäudes  
Baugrundstück: Willi-Weise-Str. 57 b 
Flur Nr.:  926/18, Gemarkung: Pfersee 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 247 (II. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Weber, unter der Rufnummer 324-4615 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
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- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 22.01.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-NU-2018-90-1 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung der bestehenden zwei Büroeinheiten in zwei neue Wohneinheiten, Anbau eines Bads im 
UG 
Baugrundstück: Heilig-Kreuz-Str. 4 
Flur Nr.:  1440/1, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 146 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Wußmann, unter der Rufnummer 324-4614 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 28.01.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2019-624-2 
Bauvorhaben: a) Neubau von zwei Müllsammelstellen b) Erstellung von zwei Fahrradabstell-Überdachungen 
Baugrundstück: Käthe-Schäfer-Str. 1-3 
Flur Nr.:  983, 983/4, Gemarkung: Haunstetten 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
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Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 243 (II. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Morhart, unter der Rufnummer 324-34620 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 27.01.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2018-723-1 
Bauvorhaben: Errichtung eines Balkons am denkmalgeschützten Anwesen 
Baugrundstück: Heilig-Kreuz-Str. 4 
Flur Nr.:  1440/1, Gemarkung: Agsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 146 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Wußmann, unter der Rufnummer 324-4614 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 27.01.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2019-547-2 
Bauvorhaben: Neubau eines Hallengebäudes (Montage, Verwaltung, Sozialräume) - Renk Halle 18 
Baugrundstück: Gögginger Str. 73 
Flur Nr.:  5046, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 245 (II. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Demler, unter der Rufnummer 324-4696 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 30.01.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2019-129-2 
Bauvorhaben: Neubau der Umkleide- und Betriebsgebäude an der Sportanlage Süd 
Baugrundstück: Ilsungstr. 15 d - 15 e 
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Flur Nr.:  5401, 5403, 5403/3, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 243 (II. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Schmitz, unter der Rufnummer 324-4625 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Bekanntmachung über die Schulanmeldung 2020 in der Stadt Augsburg 
 
I. Schulanmeldung an der Grundschule 
 
In der Zeit von Montag, 16. März 2020, bis Freitag, 20. März 2020, findet jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr in allen Augsburger 
Grundschulen die Schulanmeldung statt (bitte beachten Sie den Einschulungstag Ihrer zuständigen Sprengelschule). 
 
Anzumelden sind alle Kinder, die im folgenden Schuljahr regulär schulpflichtig werden. Dies betrifft die Kinder, die am 
30. September 2020 sechs Jahre alt, also spätestens am 30. September 2014 geboren sind.  
 
Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 30. September 2020 sechs Jahre alt werden, haben die Möglichkeit, den 
Beginn der Schulpflicht auf das kommende Schuljahr zu verschieben. Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungs-
verfahren ebenso wie alle anderen Kinder; es ergeben sich insoweit keine Änderungen. Die Eltern entscheiden nach Beratung und 
Empfehlung durch die Schulen frei, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder erst ein Jahr später eingeschult wird. Wenn die 
Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, muss die schriftliche Mitteilung bis spä-
testens Dienstag, 14. April 2020, bei der Schule eingehen. 
 
Eltern, deren Kinder im Zeitraum von Oktober 2014 bis Dezember 2014 geboren wurden, haben die Möglichkeit, auf Antrag das 
Kind an der Sprengelschule anzumelden, wenn aufgrund der körperlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass 
das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Bei einem Kind, das nach dem 31. Dezember 2020 sechs Jahre alt wird, ist für 
die Schulanmeldung ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich. Die letztendliche Entscheidung über die Schulaufnahme liegt 
bei der Schulleitung der zuständigen Sprengelschule. Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der 
Grundschule zurückgestellt wurden; der Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen. 
 
Die Grundschulordnung legt in § 2 Abs. 3 Satz 5 fest, dass die Schule die Teilnahme an einem Verfahren zur Feststellung der 
Schulfähigkeit verlangen kann. 
 
Die Kinder müssen an der öffentlichen Grundschule, in deren Schulsprengel sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder an einer 
staatlich anerkannten bzw. staatlich genehmigten privaten Grundschule angemeldet werden. Das gilt auch dann, wenn die Erzie-
hungsberechtigten die Genehmigung eines Gastschulverhältnisses beantragen wollen. 
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Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit dem Kind zur Schulanmeldung kommen. Im Verhinderungsfall kann eine beauf-
tragte Person, die eine schriftliche Vollmacht vorlegen muss, das Kind an der Schule anmelden. Kinder, die bei der Schulanmeldung 
nicht vorgestellt werden können, dürfen vorher schriftlich angemeldet werden. Sie müssen bis spätestens 
20. März 2020 angemeldet sein, anschließend muss das Kind im Rahmen des Einschulungsverfahrens der Schule persönlich vor-
gestellt werden. Für die schriftliche Anmeldung ist das Anmeldeblatt bei den Grundschulen erhältlich. Die Erziehungsberechtigten 
und ihre Vertreter müssen bei der Schulanmeldung die nach dem Anmeldeblatt erforderlichen Angaben machen und diese durch 
Vorlage einer Urkunde (Geburtsurkunde, Familienstammbuch, Sorgerechtsbeschluss bei Alleinerziehenden) belegen; bei Kindern 
mit nichtdeutscher Muttersprache sind gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 der Grund-schulordnung auch Angaben über einen Besuch einer 
Kindertageseinrichtung oder eines Vorkurses gemäß Art. 5 Abs. 3 des Bayerischen Integrationsgesetzes zu machen. 
 
Sind mehrere Erziehungsberechtigte vorhanden, so müssen sie die Anmeldung im gegenseitigen Einverständnis vornehmen. In 
der Regel genügt zum Nachweis hierfür die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten auf dem Anmeldeblatt. Beim Antrag auf 
vorzeitige Schulaufnahme soll jedoch der weitere Erziehungsberechtigte schriftlich zustimmen. 
Kinder, die in einem Heim untergebracht sind, können auch von der Leiterin / vom Leiter des Heimes angemeldet werden. 
 
 
II. Schulanmeldung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
 
Die Schulanmeldung erfolgt in der Regel an der zuständigen Sprengelschule.  
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können unter Beachtung der schulartspezifischen Regelungen für die Aufnahme 
die Sprengelschule - ggfs. mit Schulprofil „Inklusion“ - oder eine Förderschule/ein Förderzentrum besuchen. Die Aufnahme an einer 
Förderschule/einem Förderzentrum setzt die Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens voraus. Wir bitten die Eltern eines 
Kindes mit festgestelltem oder vermutetem sonderpädagogischem Förderbedarf, sich rechtzeitig über die möglichen schulischen 
Lernorte zu informieren. 
Bei Bedarf kann die Inklusionsberatung am Staatlichen Schulamt in die Beratung einbezogen werden (Tel. 324-6940). 
 
 
III. Schulanmeldung ist Pflicht 
 
Erziehungsberechtigte, die ohne berechtigten Grund die Anmeldung eines schulpflichtigen Kindes vorsätzlich oder fahrlässig un-
terlassen, können nach Art. 35 Abs. 4 i. V. m. Art. 119 Abs. 1 Nr. 1 BayEUG mit Geldbuße belegt werden. 
 
 
IV. Zuständige Schulen 
 
Über die Schulsprengeleinteilung der Grundschulen und über die in der Stadt Augsburg bestehenden Förderschulen/Förder-zentren 
erteilen die Schulleitungen Auskunft. 
 
 
Augsburg, den 22. Januar 2020 
 
Staatliches Schulamt in der Stadt Augsburg 
 
Dr. Kurt Gribl     Markus Wörle 
Oberbürgermeister     Fachlicher Leiter 
 
 
 

Bekanntmachung 
zu den Gemeinde- und Landkreiswahlen am 15. März 2020 

 
Die Regierung von Schwaben hat für die Gemeinde- und Landkreiswahlen am 15. März 2020 einen Beschwerdeausschuss gebildet, 
der auf Antrag einer betroffenen Partei oder Wählergruppe letztendlich über die Gültigkeit der bei den einzelnen Wahlleitern im 
Regierungsbezirk Schwaben eingereichten Wahlvorschläge entscheidet.  
Der Beschwerdeausschuss tritt am Montag, den 17. Februar 2020, 09:00 Uhr, im Rokokosaal der Regierung von Schwaben, Fron-
hof 10, 86152 Augsburg zusammen. Zu dieser Sitzung hat jedermann Zutritt.  
 
 
Stadt Augsburg 
Bürgeramt  
 
 
 

Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge zur Oberbürgermeister- und Stadtratswahl 
am 15. März 2020 in der Stadt Augsburg 

 
Für die Wahl des Oberbürgermeisters wurden folgende Wahlvorschläge rechtzeitig bis zum 23. Januar 2020 (52. Tag vor dem 
Wahltag), 18.00 Uhr mit folgenden voraussichtlichen Ordnungszahlen, Kennworten, Namen, Berufen und Ämtern eingereicht: 
 
1 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 

Weber Eva, Bürgermeisterin, Juristin 
2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Wild Martina, Historikerin, Stadträtin 
3 FREIE WÄHLER Bayern/FW FREIE WÄHLER Augsburg e.V.  

Hummel Peter, Redakteur 
4 Alternative für Deutschland 
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 Jurca Andreas, M.Sc., Parlamentarischer Referent 
5 Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
 Wurm Dirk, Berufsmäßiger Stadtrat 
6 Freie Demokratische Partei 

Vollmar Lars, Angestellter 
7 PRO AUGSBURG e.V. 

Eberle Claudia, M.A., IT-Trainerin, Stadträtin 
8 DIE LINKE 

Hintermayr Frederik, Gesundheits- und Krankenpfleger, Bezirksrat 
9 Ökologisch-Demokratische Partei 

Pettinger Christian, Entwicklungsingenieur, Stadtrat 
11 Augsburg in Bürgerhand e.V. 

Marcon Bruno, Diplom-Psychologe 
13 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 

Mc Queen Lisa, Kürschnerin 
14  V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer 

Wegner Roland, Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
15  WSA e.V. 

Tabak Anna, Leiterin Personal und Recht 
 
Für die Wahl des Stadtrats wurden folgende Wahlvorschläge rechtzeitig bis zum 23. Januar 2020 (52. Tag vor dem Wahltag), 18.00 
Uhr mit folgenden voraussichtlichen Ordnungszahlen und Kennworten eingereicht: 
 
1 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 
2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
3 FREIE WÄHLER Bayern/FW FREIE WÄHLER Augsburg e.V. 
4 Alternative für Deutschland 
5 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
6 Freie Demokratische Partei 
7 PRO AUGSBURG e.V. 
8 DIE LINKE 
9 Ökologisch-Demokratische Partei 
10 Polit-WG e.V./DEMOKRATIE IN BEWEGUNG 
11 Augsburg in Bürgerhand e.V. 
12 Generation AUX e.V. 
13 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 
14  V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer 
15  WSA e.V. 
 
 
Augsburg, 24. Januar 2020 
 
Roßdeutscher 
Wahlleiter 
 
 
 

Bekanntmachung 
über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Oberbürgermeister- und Stadtratswahl am 15. März 2020 

 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke der Stadt Augsburg werden an den Werktagen während der allgemeinen 

Dienststunden in der Zeit vom 24. Februar 2020 bis zum 28. Februar 2020 
  
 am Montag und Dienstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 am Mittwoch in der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 am Donnerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
 am Freitag in der Zeit von 8.00 bis 12.30 Uhr 
 

im Bürgeramt, Bürgerbüro Stadtmitte, kleine Schalterhalle, An der Blauen Kappe 18, 86152 Augsburg 
 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der 
zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist. 
 

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist 
Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Augsburg eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 

am 23. Februar 2020 (21. Tag vor dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung mit einem Vordruck für einen Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
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Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht 
ausüben kann.  

 
4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, 

in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.  
 
5. Wer einen von der Stadt Augsburg ausgestellten Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
 
5.1 durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Stadt Augsburg,  
 
5.2 durch Briefwahl. 
 
6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 
 
6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 
6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn 
 
6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Wählerverzeichnis oder 

die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt 
haben, oder  

 
6.2.2  ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, oder 
 
6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Wählerverzeichnis einge-

tragen wurden. 
 
7. Der Wahlschein kann bis zum 13. März 2020 (2. Tag vor dem Wahltag), 15 Uhr in einem der Bürgerbüros (Bürgerbüro 

Stadtmitte - An der Blauen Kappe 18, Bürgerbüro Haunstetten - Tattenbachstr. 15, Bürgerbüro Kriegshaber, Ulmer Str. 
72, Bürgerbüro Hochzoll, Friedberger Str. 115 oder Bürgerbüro Lechhausen, Neuburger Str. 20) schriftlich oder mündlich, 
nicht aber fernmündlich, beantragt werden. Da das Bürgerbüro Lechhausen derzeit wegen Renovierungsarbeiten ge-
schlossen ist, können Wahlscheine dort erst nach Wiedereröffnung beantragt werden. Sämtliche Bürgerbüros sind barri-
erefrei zugänglich. Die Schriftform gilt durch Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elekt-
ronischer Form gewahrt. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden. 

 
In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann.  

 
8. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht nachweisen, 

dass er dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst 
beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahl-
berechtigten Person entspricht. 

 
9. Die Wahlberechtigten erhalten mit dem Wahlschein 

– einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
– einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,  
– einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Behörde, an 

die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
– ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlberechtigten zugesandt. Sie können auch 

an die Wahlberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen als den Wahlberechtigten dürfen der Wahl-
schein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum Empfang 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushän-
digung der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. 
Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer 
Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer 
Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entspre-
chend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

 
11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte 

Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
12. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 

ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
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13. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig 

an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 
Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.  

 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
Augsburg, 07.02.2020 
Stadt Augsburg, Bürgeramt - Wahlen 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a] Stadt Augsburg, Baureferat, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg,  
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
b] Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c] www.vergabe.bayern.de; Verg.-Nr. 660 20 W 01 01 
d] Ausführung von Bauleistungen, Abbrucharbeiten 
e] 86161 Augsburg, Friedbergerstraße 
f] Die Leistungen umfassen den Abbruch des Fußgängersteges Friedbergerstraße: 
Hauptsteg: Spannbeton, Länge ca. 49m, Breite 4,70m, Gewicht ca. 220 to 
Rampe Nord: Stahlbeton, Länge ca. 41 m, Breite 3,20m, Gewicht ca. 110 to 
Rampe Süd: Stahlbeton, Länge ca. 46 m, Breite 3,20m, Gewicht ca. 125 to 
Treppenanlage Mitte: Stahlbeton, Länge ca. 26 m, Breite 2,00m Gewicht ca. 40 to 
Stützen Widerlager, Fundamente 
sowie Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderungen, 
sowie Betoninstandsetzungsarbeiten (kleiner Umfang) 
h] keine Lose 
i] Baubeginn, ab dem 14.04.2020 ca. 6 Wochen, 
j] Nebenangebote nur bei gleichzeitiger Abgabe Hauptangebot 
l] siehe a] bzw. c] 
o] 27.02.2020, 10:30 Uhr; 28.03.2020 
p] siehe a] bzw. c] 
q] Deutsch 
s] 27.02.2020, 10:30 Uhr; siehe a] Bieter oder deren Bevollmächtigte 
t] keine 
u] Zahlungsbedingungen gemäß Verdingungsunterlagen. Abschlags- und Schlusszahlungen nach § 16 VOB/B 
w] Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit den zu vergebenden 
Leistungen vergleichbar sind, SIVV – Schein Betoninstandsetzung ist Voraussetzung 
x] VOB-Stelle der Regierung von Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a.) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg, 
Email: vergabe.baureferat@augsburg.de 
b.) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c.) www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr.650 20 004 001 
d.) TGA-Arbeiten, Lüftungsanlage 
e.) Zeughaus, Bildungs- und Veranstaltungszentrum, Zeugplatz 4; 86150 Augsburg 
f.) Die Leistung umfasst im Wesentlichen: Erneuerung des zentralen Lüftungsgeräts, Volumenstrom 10.900 m³/h 
h.) Keine Lose 
i.) Ausführungsdauer / -ende: KW21 2020 bis KW31 2020 
j.) Keine Nebenangebote 
l.) Siehe a.) bzw. c.) 
o.) Sub –Termin 28.02.2020, 11:00 Uhr 
p.) Deutsch 
q.) Deutsch 
r.) Siehe Vergabeunterlagen 
s.) Datum Uhr siehe a.) bzw. c.), Bieter und Ihre Bevollmächtigten 
t.) Siehe Vergabeunterlagen 
u.) Siehe Vergabeunterlagen 
v.) Siehe Vergabeunterlagen 
w.) Siehe Vergabeunterlagen 
x.) Regierung von Schwaben, VOB-Stelle, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a] Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
b] Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c] www.vergabe.bayern.de [Verg.Nr. 660 20 S 03] 
d] Ausführung von Straßenbauarbeiten 
e] Stadt Augsburg, Ausbau Siedlerweg – Straßenbau 
f] Ausbau des Siedlerwegs in Augsburg von der Kreuzung Im Feierabend / Hermelinweg / Siedlerweg bis zur Kreuzung Hammer-
schmiedweg / Siedlweg. Der Ausbau erfolgt auf ganzer Breite (Fahrbahn ca. 4.000m², Gehweg ca. 1.600m², Bord und Zeile ca. 
1.200m) von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze. Entwässerung über Sickerkombinationen. 
h] keine Lose 
i] Baubeginn: ab 01.04.2020, Fertigstellung: 27.11.2020 
j] Nebenangebote sind nicht zulässig 
k] Abgabe mehrerer Hauptangebote nicht zulässig 
l] siehe c) 
o] 21.02.2020, 10:30 Uhr, Bindefrist 22.03.2020 
p] siehe c) 
q] Deutsch 
s] 21.02.2020, 10:30 Uhr 
t] Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. und Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v. H. der Bruttoauftragssumme. 
Es werden nur Bürgschaften eines in den Europäischen Gemeinschaften anerkannten und zugelassenen Kreditinstitutes angenom-
men. 
u] Abschlags- und Schlusszahlungen erfolgen nach VOB/B und der Leistungsbeschreibung. 
v] Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haben eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den 
Abschluss und die Durchführung zu benennen. 
w] entsprechend § 16 VOB/A / Eigenerklärung Formblatt 124 
x] VOB-Stelle der Regierung von Schwaben, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 548, 86150 Augsburg,  
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
b) Öffentliche Ausschreibung 
c) Ausschließlich elektronisch unter www.vergabe.bayern.de, Verg.Nr. 670 20 FG 02 
d) Grünflächenpflege in Schulen Augsburg 2020 mit Option für 2021 und 2022 
e) Augsburg 
f) Grünflächenpflege in Augsburger Schulen Los 1 - 3, Unterhaltungsarbeiten 
h) Grünflächenpflegearbeiten Schulen 2020, Los 1 -3 
Los 1: Rasenpflege ca. 101.000m², Unterhaltung Pflanzung ca. 2000m², Hecken ca. 1.300m² 
Los 2: Rasenpflege ca. 42.500m², Unterhaltung Pflanzung ca. 500m², Hecken ca. 550m² 
Los 3: Rasenpflege ca. 125.000m² Unterhaltung Pflanzung ca. 4.000m², Hecken ca.: 2.500m² 
Angebotsabgabe für ein Los, zwei oder alle Lose 
i) Ausführungszeitraum 14. KW – 48. KW 
j) Keine Nebenangebote 
k) Nein 
l) siehe c) 
o) Angebotsfrist: 21.02.2020 11:00Uhr; Bindefrist: 22.03.2020 
p) siehe c) 
q) Deutsch 
r) Wertungskriterium Preis, siehe Vergabeunterlagen 
s) 21.02.2020 11:00Uhr, siehe c) 
t) Keine 
u)-v) Siehe Vergabe- und Vertragsunterlagen 
w) Eigenerklärung zur Eignung, Formblatt 124 oder Präqualifikation 
x) Regierung von Schwaben, Vob-Stelle, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach §9 UVgO 
 
1.Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 548, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
2.Öffentliche Ausschreibung nach §9 UVgO 
3.ausschließlich elektronisch 
4.www.vergabe.bayern.de/Verg.Nr. 370 20 001 
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5.Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L1) für die Berufsfeuerwehr Augsburg 
6.3 Lose 
7.Nebenangebote sind nicht zugelassen 
8.Ausführungsfrist: 01.04.2020 bis 31.08.2021 
9.ausschließlich in elektronischer Form unter www.vergabe.bayern.de zum Download, Verg.Nr. 370 20 001 
10. Angebotsfrist: 12.03.2020, 10.30 Uhr / Bindefrist: 30.06.2020 
11.Sicherheitsleistungen: keine 
12. Zahlungsbedingungen: gem. VOL/B 
13.Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Eignung folgende Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen: Eigenerklärung zur Eignung 
(Formblatt L 124). Das Formblatt liegt den Vergabeunterlagen bei. 
14.Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlagen 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Kraftloserklärung Sparkassenbuch 
 
Für das Verlust gegangene, nachbezeichnete Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Augsburg ist die Kraftloserklärung im Schalter-
raum der Stadtsparkasse Augsburg veröffentlicht. 
Nr. 4203195989 
 
 
DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH 
 
 
 

Verkehrsbeschränkungen anlässlich des Frühjahrsplärrers 2020 
 
Der Augsburger Frühjahrsplärrer findet heuer vom 12.04.2020 bis 26.04.2020 auf dem Kleinen Exerzierplatz statt. Die Aufbauar-
beiten beginnen bereits ab dem 30.03.2020. Aus diesem Grund ist das Parken auf dem Park + Ride-Platz “Plärrergelände“ ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr gestattet. 
 
Um einen möglichst sicheren und geordneten Verkehrsablauf während des Festbetriebes im Nahbereich des Festplatzes zu er-
möglichen, hat das Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr folgende verkehrsbehördliche Maßnahmen angeordnet: 
 

 Auf der Westseite der Schwimmschulstraße dürfen keine Kraftfahrzeuge geparkt werden. 
 

 Ein Taxistandplatz wird in der Badstraße zwischen Holzbachstraße und Schwimmschulstraße eingerichtet. 
 

 Anlässlich der Plärrerfeuerwerke an den Freitagen 17.04.2020 und 24.04.2020 wird die Schwimmschulstraße darüber hin-
aus jeweils ab 21:15 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt. 

 
Während des Frühjahrsplärrers wird den Besuchern in der Zeit von Montag bis Freitag von 18:00 Uhr bis 01:00 Uhr sowie samstags 
und sonntags ganztags der städtische Parkplatz in der Senkelbachstraße zur Verfügung gestellt. 
 
Nachdem in der näheren Umgebung des Plärrergeländes bzw. auf dem städtischen Parkplatz in der Senkelbachstraße nur be-
grenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wird den Besuchern dringend empfohlen, nicht mit den eigenen Kraftfahrzeugen 
zum Festplatz zu fahren, sondern öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. 
 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Herr Sirch 
                             Tel.: 324-9215  
 
 
Stadt Augsburg 
Tiefbauamt 
Abt. Straßenverkehr 
 
 
 

Verlust des Parkausweises für eine(n) Schwerbehinderte(n) 
 
Der blaue Parkausweis Nr. 1220 für eine(n) Schwerbehinderte(n), ausgestellt vom Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr der Stadt Augs-
burg, ist verloren gegangen und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Hr. Rupprecht  
                             Tel.: 324 - 92 22 
 
 
Stadt Augsburg 
Tiefbauamt 
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Aufstellung des Bebauungsplanes (BP) Nr. 280 I A,  
„Nördlich der Kreuzung Hooverstraße / Columbusstraße“,  

mit integriertem Grünordnungsplan 
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

  
- Bekanntmachung des Änderungs- und Aufstellungsbeschlussbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 

BauGB  
sowie frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB - 

 

Kartengrundlage: © Geodatenamt Augsburg Übersichtsplan maßstabsfrei 
 
Der Stadtrat der Stadt Augsburg hat am 30.01.2020 beschlossen: 
 
 Für den Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 437/286, Gemarkung Kriegshaber, zwischen der Bürgermeister-Ackermann-Straße 

im Norden und der Hooverstraße im Süden, wird der BP Nr. 280 I A „Nördlich der Kreuzung Hooverstraße / Columbusstraße“ 
aufgestellt. 

 Dem Vorentwurf des BP Nr. 280 I A vom 05.12.2019 mit Begründung wird zugestimmt. 
 Der BP Nr. 280 I A ändert mit seinem Inkrafttreten innerhalb seines Geltungsbereichs den seit dem 13.08.2010 rechtskräftigen 

BP Nr. 280 I „Centerville Süd, nördlich der Hooverstraße – Teilbereich West“ und hebt diesen insoweit auf. 
 
Der BP wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
Die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB wird in diesem Verfahren durchgeführt. 
 
Anlass und Ziele der Planung 
 
Auf dem im Stadtbezirk „Kriegshaber“ nördlich der Kreuzung Hoover / Columbusstraße gelegenen Grundstück Fl.Nr. 437/286, Ge-
markung Kriegshaber, besteht ein ehemals von den US-Streitkräften genutzter Geschosswohnungsbau, der auch heute als Wohn-
haus genutzt wird. Auf dem östlichen Teil des Grundstücks befindet sich eine asphaltierte Stellplatzanlage.  
 
Der rechtskräftige BP Nr. 280 I weist im westlichen Bereich ein Allgemeines Wohngebiet und lediglich für das oben genannte 
Grundstück ein Mischgebiet aus. Im südlichen Teil des Mischgebietes ist ein an das bestehende Wohngebäude anschließender, 
breiterer, eingeschossiger Flachbau festgesetzt. Hier war ursprünglich eine Einzelhandelsnutzung geplant.  
 
Nachdem die Einzelhandelsnutzung bislang nicht umgesetzt werden konnte, beabsichtigen die Grundstückseigentümer nun anstatt 
des eingeschossigen Baukörpers mit Einzelhandelsnutzung den Bau eines viergeschossigen Wohngebäudes, das in Verlängerung 
des bestehenden Wohngebäudes querschnittsgleich an dieses angebaut werden soll.  
 
Eine Umsetzung des nun ausschließlich auf Wohnbebauung abgestellten Plankonzeptes ist auf Grundlage des bestehenden Pla-
nungsrechts nicht möglich. Das Baurecht für den neuen Gebäudekomplex / Anbau und der darin vorgesehenen Nutzung soll dem-
zufolge mittels einer Änderung des rechtskräftigen BP Nr. 280 I im Rahmen der Aufstellung des BP Nr. 280 I A geschaffen werden. 
 
Der Vorentwurf zur Aufstellung des BP Nr. 280 I A mit Begründung liegt 
 

vom 10.02.2020 mit 13.03.2020 
 
bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg, im Flur des 3. Stocks während der Öffnungszeiten 
(Montag bis Mittwoch von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr, Donnerstag von 7.30 Uhr – 17.30 Uhr, Freitag von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) aus und 
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kann dort eingesehen werden. Stellungnahmen hierzu können während der Auslegungsfrist bei der Stadt Augsburg, Stadtplanungs-
amt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg, vorgebracht werden. 
 
Ferner können der Vorentwurf sowie der oben genannte Änderungs- und Aufstellungsbeschluss im Internet während der Ausle-
gungsfrist unter www.augsburg.de/auslegung abgerufen werden. Dort steht auch ein Online-Formular für die Stellungnahme bereit. 
 
Die fristgemäß im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung abgegebenen Stellungnahmen werden im 
weiteren Verfahren geprüft. Eine schriftliche Mitteilung des Prüfergebnisses (Würdigung) erfolgt nicht. Die Darstellung und Würdi-
gung der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangener Stellungnahmen kann jedoch zu 
gegebener Zeit als Teil des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses im Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg 
(https://ratsinfo.augsburg.de) abgerufen werden. 
 
 
Zur Erörterung der Planung und für weitere Fragen steht Ihnen folgender Ansprechpartner zur Verfügung: 
Uwe Rothenhäusler 
Zimmer Nr. 447, 4. Stock 
Telefon 0821 / 324-6538 
 
Stadt Augsburg – Referat 6 
Stadtplanungsamt 
 
 
 

Einziehung des selbstständigen Gehwegs „Gehweg von der Hochfeldstraße zum Gehweg 
von der Hochfeldstraße zur Haunstetter Straße“ 

 
Der selbstständige Gehweg „Gehweg von der Hochfeldstraße zum Gehweg von der Hochfeldstraße zur Haunstetter Straße“ wird 
mit Wirkung vom 08.02.2020 wegen Verlusts jeglicher Verkehrsbedeutung gemäß Art. 8 Abs. 1 Bayer. Straßen- und Wegegesetz 
eingezogen. Die einzuziehende Strecke beginnt bei der Einmündung in die Hochfeldstraße und endet bei der Einmündung in den 
„Gehweg von der Hochfeldstraße zur Haunstetter Straße“. 
 
Die Einziehungsverfügung mit Begründung kann während der Parteiverkehrszeiten (Mo – Do 08.30 – 12.30, Do 14.00 – 17.30, Fr 
08.00 – 12.00 Uhr) bei der Stadt Augsburg, Tiefbauamt, Annastraße 16, Zi. 242, 238, 232 (Tel. 324 -7446, -7445, -7492), eingesehen 
werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- 1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6, Tiefbauamt 
 
 
 

Umstufungen im Bereich Europaplatz 
 
Die selbstständigen Gehwege „Europaplatz“, „Gehweg von der Salomon-Idler-Straße zum Europaplatz (auf Höhe des Anwesens 
Salomon-Idler-Straße 22)“, „Gehweg von der Salomon-Idler-Straße auf Höhe des Anwesens Salomon-Idler Straße 18 zum Euro-
paplatz“ und „Westlicher Gehweg zum Europaplatz“ werden mit Wirkung vom 08.02.2020 wegen Änderung der Verkehrsbedeutung, 
gemäß Art. 7 Abs. 1 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG), jeweils zum Fußgängerbereich umgestuft mit folgender Wid-
mungsbeschränkung: „nur Fußgängerverkehr, ausnahmsweise zugelassen ist: a) Radfahrerverkehr, b) Lieferverkehr werktags von 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr“. 
 
Der selbstständige Gehweg „Gehweg von der Salomon-Idler-Straße zum Europaplatz (gegenüber der Blériotstraße)“ wird mit Wir-
kung vom 08.02.2020 wegen Änderung der Verkehrsbedeutung, gemäß Art. 7 Abs. 1 Bayer. Straßen- und Wegegesetz (Ba-
yStrWG), zum selbstständigen Geh- und Radweg umgestuft.  
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Die Umstufungsverfügungen mit Begründung können während der Parteiverkehrszeiten (Mo – Do 08.30 – 12.30, Do 14.00 – 17.30, 
Fr 08.00 – 12.00 Uhr) bei der Stadt Augsburg, Tiefbauamt, Annastraße 16, Zi. 242, 238, 232 (Tel. 324  
-7446, -7445, -7492), eingesehen werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Umstufungen kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- 1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6, Tiefbauamt 
 
 


